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einfüHrunG

Wenn	jemand	pflegebedürftig	wird	oder	
eine	Behinderung	eintritt,	kann	das	Le
ben	in	den	eigenen	vier	Wänden	schnell	
unmöglich	werden.	Viele	denken	dann	
über	einen	Umzug	in	ein	Pflegeheim	nach	
und	fragen	sich,	ob	und	wie	sie	den	Heim
platz	finanzieren	können.	Ein	Umzug	in	
eine	Pflegeeinrichtung	bedeutet	nicht	
nur	den	Verlust	der	gewohnten	Umge
bung	und	der	eigenen	Selbstständigkeit,	
er	hat	auch	erhebliche	finanzielle	Konse
quenzen.

Was	ist,	wenn	die	Pflege	und	Versorgung	
in	einer	Einrichtung	nicht	aus	eigenem	
Einkommen	 finanziert	 werden	 kann?	
Muss	das	Haus	verkauft	werden,	um	die	
Pflege	zu	finanzieren	oder	müssen	gar	
die	Kinder	mit	ihrem	gesamten	Einkom
men	und	Vermögen	den	Heimplatz	finan
zieren?

Was	ist,	wenn	Eltern	schon	frühzeitig	das	
Elternhaus	auf	ihre	Kinder	übertragen	
haben	und	ihnen	ein	lebenslanges	Wohn
recht	zugesichert	wurde?	Tritt	durch	den	
Umzug	ins	Heim	Sozialhilfebedürftigkeit	
ein,	stellt	sich	die	Frage,	wie	mit	solchen	
Zuwendungen	umzugehen	ist.

Auch	für	die	Kinder	ergeben	sich	exis
tenzielle	Fragen,	wenn	die	Eltern	ihren	
Unterhalt	nicht	mehr	selbst	finanzieren	
können,	sozialhilfebedürftig	werden	und	
die	Kinder	möglicherweise	 Unterhalt	
zahlen	müssen.	Oft	sind	die	Kinder	zu	
diesem	Zeitpunkt	in	einem	Lebensab
schnitt,	in	dem	sie	selbst	noch	für	eigene	
Kinder	zu	sorgen	haben,	Vorkehrungen	
für	die	eigene	Alterssicherung	treffen	
müssen	oder	womöglich	noch	Darlehen	
für	eine	eigene	Immobilie	abzahlen.

Diese	Broschüre	gibt	einen	Überblick	
und	eine	grobe	Orientierung	darüber,	
welches	Einkommen	und	Vermögen	die	
Betroffenen	einsetzen	müssen,	um	den	
Heimplatz	zu	finanzieren	und	wie	errech
net	wird	ob	unterhaltspflichtige	Kinder	
auch	zahlungspflichtig	sind.	Allerdings	
ist	das	Sozialhilferecht	sehr	komplex	und	
betrachtet	immer	den	konkreten	Einzel
fall.	Die	Broschüre	kann	daher	nicht	auf	
alle	Fragen	im	Zusammenhang	mit	dem	
Elternunterhalt	eingehen	und	erhebt	kei
nen	Anspruch	auf	Vollständigkeit.

Die	Broschüre	beschäftigt	sich	inhaltlich	
ausschließlich	mit	den	Auswirkungen	
auf	den	Elternunterhalt,	wenn	Hilfe zur 
pflege	nach	dem	zwölften	Buch	Sozial
gesetzbuch	(SGB	XII)	in	Anspruch	ge
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nommen wird. Der Anspruch auf Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung als eine weitere Leistungsart der 
Sozialhilfe soll aber ganz kurz angespro
chen werden.

Lebt der Pflegebedürftige im Heim kann 
ein Anspruch auf Leistungen der Grund
sicherung bestehen. Bei Gewährung von 
Grundsicherungsleistungen besteht der 
Vorteil, dass Kinder nur dann auf Unter
haltszahlungen in Anspruch genommen 
werden können, wenn ihr Einkommen ei
nen Betrag von 100.000 Euro jährlich 
überschreitet. Darüber hinaus müssen 
die Erben bei Tod des Pflegebedürftigen 
die Kosten der Sozialhilfe nicht erstat
ten.

Ausführliche Informationen zu den Vor
aussetzungen und den Umfang der Leis
tungen der Grundsicherung können  
unter dem Link der Deutschen Renten
ver  si cherung www.deutscherentenver 
siche rung.de nachgelesen werden. Wir 
empfehlen, bei Vorliegen von Bedürftig
keit immer einen Antrag auf Grundsiche
rungsleistungen und Hilfe zur Pflege zu 
stellen.

Betroffene sollten für ihr individuelles 
Problem im Zweifel einen Fachanwalt für 
Sozial oder Familienrecht zu Rate zie
hen.

Wegen der besseren Lesbarkeit werden 
wichtige Begriffe im Text nicht erklärt. 
Diese Begriffe sind rot gekennzeichnet 
und werden am Ende der Broschüre im 
Glossar erläutert.

Zudem wurde im Text auf die Verwen
dung der weiblichen Form verzichtet.  
Die Verwendung der männlichen Form 
schließt jedoch die weibliche Form mit 
ein.

i
Hinweis: In der Broschüre ist die 
Rede von einem Barbetrag, von 

Beträgen zum Selbstbehalt und Ehegat
tenbedarf sowie von der Höhe des ge
schützten Vermögens. Die genannten 
Beträge gelten für Rheinland-Pfalz. In 
anderen Bundesländern können andere 
Beträge gelten.

Wenn Sie in der Online-Version hier  
klicken 

gelangen Sie direkt zu den 
Informationen.
 
gelangen Sie auf die Begriffs
erklärung im Glossar.

gelangen Sie vom Glossar 
wieder auf die zuvor gelesene 
Textseite zurück.
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TEil 1: 
WElchEs EinkommEn und  
VErmögEn muss dEr  
hEimbEWohnEr bzW. sEin  
EhEparTnEr EinsETzEn?

Im Sozialhilferecht gilt der nachrang
grundsatz: Das bedeutet, dass nur der-
jenige Sozialhilfe erhält, der sich trotz 
Einsatz seines Einkommens und Vermö-
gens nicht selbst helfen kann und weder 
zum Unterhalt verpflichtete Angehörige 
noch andere Sozialleistungsträger den 
Lebensbedarf sicherstellen können. 

> a. EinkommEn dEs  
hEimbEWohnErs

Eine alleinstehende Person muss ihr ge-
samtes Einkommen einsetzen, um ihren 
Heimplatz zu finanzieren. Dazu gehört 
auch Anlagevermögen, etwa in Form von 
Aktien oder einer Kapitallebensversiche-
rung. Die vorzeitige Kündigung einer Le-
bensversicherung kann selbst dann ver-
langt werden, wenn der Rückkaufswert 
die bisher erbrachten Eigenleistungen 
unterschreitet. Eine Verwertung kann 
dagegen nicht verlangt werden, wenn 
hierdurch ein wirtschaftlicher Nachteil 

entstehen würde. Das ist beispielswei se 
bei Aktien der Fall, wenn der Kurs wert 
schlecht steht, die Marktsituation jedoch 
erwarten lässt, dass die Kurse wieder 
steigen werden.

Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
XII) regelt, welche Einkommensarten zu 
berücksichtigen sind. Hierzu zählen:
 
• alle Einnahmen, wie Renten und 

Pensionen

• Unterhaltszahlungen von Verwandten

• Miet- und Pachteinnahmen

• Einkünfte aus Kapitalvermögen oder 
Nießbrauchrechten und auch

• freiwillige Zuwendungen Dritter.

Ausgenommen sind kleinere Geschenke 
zu besonderen Anlässen wie Weihnach-
ten oder Geburtstag.
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Heimbewohner, die bereits vor dem 
31.12.2004 in einem Heim lebten und ei-
nen Teil der Heimkosten selbst tragen, 
erhalten einen zusätzlichen Barbetrag, 
der bei fünf Prozent des Einkommens 
liegt, aber höchstens bei 44,40 Euro. 
Diese Regelung ist zum 01.01.2005 weg-
gefallen, so dass alle, die erst nach dem 
31.12.2004 in ein Heim gezogen sind, 
diesen zusätzlichen Betrag nicht mehr 
erhalten.

An Heimbewohner, die Blindenhilfe nach 
dem SGB XII erhalten, wird zusätzlich 
zum Blindengeld gar kein Barbetrag aus-
gezahlt. 

> b. EinkommEn dEs  
EhEparTnErs

hier muss man folgende Fallkonstella
tionen unterscheiden:

i. beide Ehepartner leben im heim 
 
Leben beide Ehepartner im Heim, müs-
sen sie ihr gesamtes Nettoeinkommen 
für die Heimkosten verwenden. 

Nicht als Einkommen zu berücksichtigen 
sind unter anderem die Grundrente nach 
dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), 
Schmerzensgeld und Blindengeld.

Vom berücksichtigungsfähigen Einkom-
men sind die Einkommensteuer, Beiträ-
ge zur Sozialversicherung, Beiträge zu 
gesetzlich vorgeschriebenen oder ange-
messenen Versicherungen und geförder-
te Altersvorsorgebeiträge bis zur Höhe 
des Mindesteigenbeitrags (derzeit vier 
Prozent des sozialversicherungspflichti-
gen Vorjahreseinkommens), abzuzie-
hen. So ergibt sich das bereinigte Ein
kommen. Dieses muss in voller Höhe 
eingesetzt werden, um den Heimplatz zu 
finanzieren.

Wird das gesamte Einkommen zur Finan-
zierung des Heimplatzes aufgebraucht, 
muss einem alleinstehenden Heimbe-
wohner ein barbetrag beispielsweise für 
Friseur, für Zeitschriften oder Kosmetik 
zur freien Verfügung gestellt werden. 
dieser barbetrag beträgt seit 1. Januar 
2017 monatlich 110,43 Euro. Er kann  
allerdings gekürzt werden, wenn der  
Sozialhilfeträger Zuzahlungen zu Arz - 
nei oder Hilfsmitteln vorgestreckt hat. 
Darüber hinaus haben Heimbewohner 
gegenüber dem Sozialhilfeträger einen 
Anspruch auf Bekleidungshilfe. 
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ii. Ein Ehepartner ist zur kurz 
zeitpflege oder vorübergehend im 
heim 

Ist ein Ehepartner zur Kurzzeitpflege 
oder vorübergehend im Heim und der an-
dere bleibt in dieser Zeit in der gemein-
samen Wohnung, kann das gemeinsame 
Einkommen nur eingeschränkt he  ran ge-
zogen werden, um den Heim platz zu 
finan  zieren. Für den Zeitraum der Kurz-
zeit pflege verringern sich die Unter-
kunfts- und Verpflegungskosten im eige-
nen Haushalt. Die eingesparten Kosten 
müssen zur Finanzierung des Heimplat-
zes eingesetzt werden. In der Regel wird 
diese Ersparnis im eigenen Haushalt mit 
einem Betrag von 409 Euro angesetzt. 
Das entspricht der Regelbedarfsstufe 1. 
Im Einzelfall kann dieser Betrag jedoch 
erhöht oder ermäßigt werden, wenn dies 
aus persönlichen oder wirtschaftlichen 
Gründen geboten erscheint. 

iii. Ein Ehepartner lebt dauerhaft 
im heim 

Lebt ein Ehe-/Lebenspartner dauerhaft 
im Heim, kann in angemessenem Um-
fang die Aufbringung der Mittel aus dem 
gemeinsamen Einkommen der Eheleute/
Lebenspartner verlangt werden. Bei der 
Bewertung der Angemessenheit ist ins-
besondere auch die bisherige Lebens-
situation des im Haushalt verbliebenen 

Ehe-/Lebenspartners sowie der im Haus-
halt lebenden minderjährigen unverhei-
rateten Kinder zu berücksichtigen.

> c. VErmögEn dEs  
hEimbEWohnErs

Reichen das Einkommen und gegebe-
nenfalls die Leistungen der Pflegeversi-
cherung nicht aus, um die Heimkosten 
zu finanzieren, muss der Heimbewohner 
grundsätzlich sein gesamtes Vermögen 
verwerten, bevor der Sozialhilfeträger 
Leistungen erbringt. Vermögensbestand-
teile sind Ersparnisse und Grundbesitz, 
aber auch andere Vermögenswerte, wie 
teurer Schmuck und wertvolle Möbel des 
Pflegebedürftigen und seines Ehepart-
ners.

Was darf zur Finanzierung des 
heimplatzes nicht heran gezogen 
werden?

i. schonvermögen  

bestimmte, gesetzlich definierte Ver
mögensbestandteile sind geschützt und 
müssen nicht zur Finanzierung eines 
heimplatzes eingesetzt werden. die ge
währung von sozialhilfe darf nicht von 
der Verwertung des schonvermögens 
abhängig gemacht werden. zu diesem 
schonvermögen zählen: 
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1. Vermögen, das aus öffentlichen Mit-
teln zum Aufbau einer Lebensgrundlage 
oder zur Gründung eines Hausstands ge-
währt wird, zum Beispiel Aufbaudarle-
hen nach dem Lastenausgleichsgesetz, 
Ausbildungsbeihilfen und Teilhabeleis-
tungen am Arbeitsleben nach dem Zwei-
ten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
und dem Bundesversorgungsgesetz

2. Kapital und Erträge für eine staatlich 
geförderte zusätzliche Altersvorsorge 
(Riesterrente)

3. Vermögen zur Beschaffung oder Er-
haltung eines angemessenen Hausgrund-
stücks, in dem behinderte, blinde oder 
pflegebedürftige Menschen wohnen sol-
len

4. ein angemessener Hausrat, zum Bei-
spiel Möbel, Haushaltsgeräte, Wäsche

5. unentbehrliche Gegenstände für die 
Ausübung/Fortsetzung einer Erwerbstä-
tigkeit oder Berufsausbildung, zum Bei-
spiel Maschinen, Werkzeuge, Computer, 
Berufsbekleidung, Fachliteratur, Kraft-
fahrzeug bei Kurier- und Taxifahrern

6. Familien- oder Erbstücke, deren Ver-
kauf für den Heimbewohner oder seine 
Familie eine besondere Härte darstellen 
würde, zum Beispiel Schmuck, Kunstge-
genstände

7. Gegenstände zur Befriedigung geisti-
ger und/oder künstlerischer Bedürfnis-
se, deren Besitz kein Luxus ist, zum Bei-
spiel Bücher, Musikinstrumente, CDs, 
Fotoausrüstung, Liebhaberstücke

8. ein barbetrag von 5.000 Euro für alle 
volljährigen Personen, die in einer Ein-
standsgemeinschaft leben sowie für  
alleinstehende minderjährige Personen. 
Hinzu kommen weitere 500 Euro für jede 
Person, die von den vorgenannten Perso-
nen überwiegend unterhalten wird. 

ii. Eigenheim  

Der Verkauf des Eigenheims darf nicht 
verlangt werden, wenn folgende Voraus-
setzungen zusammen vorliegen:

• das Hausgrundstück steht im Allein- 
oder Miteigentum des Heim bewoh-
ners 

• es wird von dem Ehegatten des Heim-
bewohners allein oder mit Angehöri-
gen ganz oder teilweise bewohnt. 
Aber: Die Eheleute dürfen nicht ge-
trennt leben oder geschieden sein

• es soll auch nach dem Tod des Heim-
bewohners von diesen Perso nen be-
wohnt werden und 

• das Hausgrundstück ist angemessen. 

|  Einkommen und Vermögen des heimbewohners  
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Ob	das	Hausgrundstück	angemessen	ist,	
muss	im	Einzelfall	entschieden	werden.	
Kriterien	dafür	sind	Wert,	Größe,	Lage,	
Wohnfläche,	Zahl	der	Bewohner	und	de
ren	Wohnbedarf,	Zuschnitt	des	Hauses	
und	seine	Ausstattung.

Für	die	Bewertung	der	Angemessenheit	
der	Wohnfläche	werden	außerdem	die	
Regelungen	des	2.	Wohnungsbaugeset
zes	hinzugezogen.	Danach	wird	bei	ei
nem	Einfamilienhaus	für	eine	vierköpfi
ge	Familie	eine	Wohnfläche	von	130	qm	
als	angemessen	bewertet.	Lebt	eine	vier
köpfige	Familie	in	einer	Eigentumswoh
nung	gilt	eine	Wohnfläche	von	120	qm	
als	angemessen.	Bei	geringerer	Perso
nenzahl	ist	eine	Absenkung	von	20	qm	
pro	Person	vorzunehmen.

Falls	das	Grundstück	nicht	als	angemes
sen	bewertet	wird,	eine	sofortige	Ver
wertung	aber	nicht	möglich	ist	oder	für	
den,	der	das	Vermögen	einzusetzen	hat,	
eine	Härte	bedeuten	würde,	soll	Sozial
hilfe	als	Darlehen	gewährt	werden.	Um	
den	Rückzahlungsanspruch	zu	sichern,	
kann	der	Sozialhilfeträger	das	Darlehen	
jedoch	vom	Eintrag	einer	Sicherungs
hypothek	in	das	Grundbuch	abhängig	
machen.

iii. unangemessene Härte  

Eine	Verwertung	des	Schonvermögens	
oder	des	Hauses	kann	auch	ausgeschlos
sen	sein,	wenn	eine	unangemessene	Här
te	vorliegt.	Dies	ist	beispielsweise	dann	
der	Fall,	wenn	der	Verkauf	von	Wertpa
pieren	zu	einem	ungünstigen	Kurs	und	
Zeitpunkt	erfolgen	müsste	oder	das	an
gesparte	Vermögen	für	die	eigene	Be
stattung	und	Grabpflege	vorgesehen	ist.	

> ersparnisse für die eigene  
bestattung

Die	Geldeinlage	für	die	eigene	Bestat
tung	ist	vor	dem	Zugriff	Dritter	geschützt.	
Selbst	nach	dem	Tod	des	Vertragsneh
mers	können	die	Erben	nicht	auf	das	
zweckgebundene	Vermögen	zugreifen	
oder	die	vertraglich	vereinbarten	Bestat
tungsmodalitäten	verändern.

Allerdings	ist	nach	der	Rechtsprechung	
des	Bundessozialgerichts	nur	eine	ange
messene	Bestattungsvorsorge	nach	der	
Härtefallregelung	geschützt.	Einen	ge
nauen	Betrag	hat	das	Gericht	nicht	ge
nannt.	Die	Sozial	und	Landessozialge
richte	sehen	völlig	uneinheitlich	Beträge	
zwischen	3.500	Euro	bis	6.500	Euro	als	
angemessen	an.	Die	Frage,	was	ange
messen	ist,	wird	daher	immer	im	konkre
ten	Einzelfall	beurteilt.

|  einkommen und Vermögen des Heimbewohners  
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t
Wer	sicher	stellen	will,	dass	Be
träge,	die	für	die	eigene	Bestat

tung	angespart	wurden,	nicht	 für	die	
Heimkosten	verwendet	werden	müssen,	
sollte	einen	so	genannten	bestattungs-
vorsorgevertrag	 abschließen.	 Dieser	
Vertrag	wird	in	der	Regel	mit	einem	Be
erdigungsinstitut	geschlossen	und	ist	
rechtsverbindlich.	Wichtig:	Achten	Sie	
darauf,	dass	das	Beerdigungsinstitut	den	
gezahlten	Betrag	auf	einem	Treuhand
konto	hinterlegt.	So	kann	man	verhin
dern,	dass	das	Geld	im	Falle	einer	Insol
venz	verloren	geht.	•

Laut	Bundessozialgericht	ist	eine	an
gemessene	Bestattungsvorsorge	auch	
dann	 nach	 der	 Härtefallregelung	 ge
schützt,	wenn	der	Bestattungsvorsorge
vertrag	kurzfristig,	zum	Beispiel	zwei	
Wochen,	vor	der	Aufnahme	in	ein	Alten	
und	Pflegeheim	abgeschlossen	worden	
ist.	Anders	zu	bewerten	wäre	es	allen
falls,	wenn	der	Vertrag	vorsätzlich	oder	
grob	fahrlässig	abgeschlossen	worden	
wäre,	um	Sozialhilfeleistungen	zu	erhal
ten.	

iV. schenkungen und geld werte 
forderungen  

Bevor	ein	Heimbewohner	Sozialhilfe	be
anspruchen	kann,	wird	geprüft,	ob	es	
	neben	dem	Vermögen	auch	geldwerte	
Forderungen	gibt,	die	er	geltend	machen	

kann.	Geldwerte	Forderungen	sind	bei
spielsweise	Ansprüche	aus	Schenkungs
verträgen	oder	aus	Kauf	oder	Darlehens
verträgen.	Insbesondere	Schenkungs
verträge	spielen	in	der	Praxis	eine	große	
Rolle.

Nach	 dem	 Bürgerlichen	 Gesetzbuch	
(BGB)	kann	ein	Heimbewohner,	der	sei
ne	Heimkosten	nicht	bezahlen	kann,	vom	
Beschenkten	die	Rückgabe	der	Geschen
ke	verlangen,	die	er	ihm	innerhalb	der	
letzten	zehn	Jahre	gemacht	hat.

Diesen	Anspruch	auf	Rückforderung	der	
Schenkung	kann	der	sozialhilfeträger	
auf	sich	überleiten.	Der	Sozialhilfeträger	
tritt	damit	rechtlich	in	die	Position	des	
Schenkers	ein	und	kann	vom	Beschenk
ten	die	Rückgabe	des	Geschenkes	ver
langen.	Auch	nach dem Tod	des	Schen
kers	kann	der	Sozialhilfeträger	durch		
einen	Überleitungsbescheid	Rückforde
rungsansprüche	aus	einer	Schenkung	
geltend	machen.

Der	Beschenkte	kann	vermeiden,	dass	er	
das	Geschenk	zurückgeben	muss,	indem	
er	den	für	den	Unterhalt	des	verarmten	
Schenkers	erforderlichen	Betrag	zahlt.	

Die	Zahlung	ist	dann	auf	den	Wert des 
Geschenkes	beschränkt.	Möchte	also	
der	Beschenkte	beispielsweise	das	er
haltene	Hausgrundstück	nicht	an	den	



Schenker	herausgeben,	kann	er	statt
dessen	den	Grundstückswert	zahlen.

Herauszugeben	ist	nur	das	tatsächlich 
erhaltene Geschenk.	Nicht	herauszuge
ben	sind	beispielsweise	mit	dem	Geld
geschenk	erwirtschaftete	Zinsen.	Hat	die	
geschenkte	Sache	an	Wert	verloren,	so	
ist	nur	der	Wert	im	Zeitpunkt	des	Rück
gabeverlangens	herauszugeben.	Ist	we
der	die	geschenkte	Sache	noch	deren	
Wert	im	Vermögen	des	Beschenkten	vor
handen,	spricht	man	von	einer	entrei-
cherung. in diesem fall	kann	der	An
spruch	auf	Herausgabe	des	Geschenkes	
nicht	durchgesetzt	werden.

Gibt	es	mehrere beschenkte,	sind	zwei	
Varianten	zu	unterscheiden.	Sind	die	
Schenkungen	nicht zeitgleich	erfolgt,	
haftet	 immer	 zuerst	 der	 zuletzt	 Be
schenkte.	Wurden	die	Beschenkten	da
gegen	zeitgleich	bedacht,	besteht	eine	
gesamtschuldnerische	Haftung.	Das	be
deutet,	dass	das	Geschenk	von	jedem	
Beschenkten	zurück	gefordert	werden	
kann,	jedoch	nur	einer	zur	Herausgabe	
verpflichtet	ist.	Dieser	kann	vom	zweiten	
Beschenkten	einen	Ausgleich	verlangen.	
Die	Höhe	richtet	sich	nach	dem	Verhält
nis	der	jeweiligen	Schenkungswerte.

> ein Geschenk kann laut Gesetz  
in folgenden fällen nicht zurück-
gefordert werden:

•	 Wenn	 der	 Schenker	 seine	 Bedürf	tig
keit	 vorsätzlich	 oder	 durch	 grobe 
fahrlässigkeit	herbeigeführt	hat.	Das	
ist	 zum	 Beispiel	 der	 Fall,	 wenn	 der	
Schenker	 nach	 der	 erfolgten	 Schen
kung	 leichtsinnig	 mit	 Aktien	 speku
liert	 oder	 sein	 Vermögen	 im	 Spiel
casi	no	 verspielt	 mit	 dem	 Ziel,	 Be
dürftigkeit	herbeizuführen	und	damit	
einen	Rückforderungsanspruch	zu	er
wirken.	

•	 Wenn	seit	der	Leistung	des	geschenk
ten	Gegenstandes	bis	zum	Eintritt	der	
Bedürftigkeit	 zehn Jahre	 verstrichen	
sind.

•	 Wenn	durch	die	Herausgabe	des	Ge
schenkes	 der	 angemessene unter-
halt	des	Beschenkten	oder	eine	vor
liegende	unterhaltspflicht	gefährdet	
wird.

V. Wohnrecht (ansprüche aus 
dinglichen	Rechten) 
 
Wenn	die	Eltern	ihr	Haus	bereits	zu	Leb
zeiten	auf	die	Kinder	übertragen,	verein
baren	sie	oft	ein	lebenslanges	unentgelt
liches	Wohnrecht.	Muss	dann	im	Heim	
Sozialhilfe	beantragt	werden,	stellen	
sich	viele	Fragen.
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12 | einkommen und Vermögen des Heimbewohners  

> beispiel 1

Die	Eltern	übertragen	dem	Sohn	das	El
ternhaus.	Die	Eltern	erhalten	im	Gegen
zug	ein	lebenslanges	unentgeltliches	
Wohnrecht,	das	in	das	Grundbuch	einge
tragen	wird.	Da	der	Vater	zwischenzeit
lich	verstorben	ist,	nutzt	zuletzt	nur	noch	
die	Mutter	das	Wohnrecht.	Die	Mutter	
muss	schließlich	aus	gesundheitlichen	
Gründen	in	ein	Pflegeheim	umziehen.	
Das	Sozialamt	übernimmt	die	ungedeck
ten	Heimkosten.	Der	Sohn	vermietet	die	
Wohnung	der	Mutter	und	erzielt	Mietein
nahmen.	Im	Übergabevertrag	wurde	da
mals	nicht	geregelt,	wem	die	Mietein
nahmen	im	Falle	der	Vermietung	zuste
hen	sollen.

Hier	stellt	sich	die	Frage,	ob	das	Sozial
amt	auf	die	Mieteinnahmen	zurückgrei
fen	kann.

Der	bundesgerichtshof	(BGH)	hat	in	ei
nem	Urteil	entschieden,	dass	das	Wohn
recht	nicht	durch	den	Umzug	in	ein	Pfle
geheim	erlischt.	Auch	wenn	die	Mutter	
das	Wohnrecht	durch	den	dauerhaften	
Aufenthalt	 im	Pflegeheim	nicht	mehr	
ausüben	kann,	bleibt	ihr	die	Möglich
keit,	 mit	 Erlaubnis	 ihres	 Sohnes	 die	
Wohnräume	an	Dritte	zu	vermieten	und	
Mieteinnahmen	zu	erzielen.

Wurde	nicht	vereinbart,	wem	in	diesem	
Fall	die	Mieteinnahmen	zustehen,	geht	
der	BGH	von	einem	auftragsverhältnis	
zwischen	Mutter	und	Sohn	aus.	Der	Sohn	
müsse	die	Mieteinnahmen	an	die	Mutter	
herausgeben.	Selbst,	wenn	man	kein	
Auftragsverhältnis,	sondern	ein	bloßes	
Gefälligkeitsverhältnis	zwischen	Mutter	
und	Sohn	annehmen	würde,	ist	nach	An
sicht	des	BGH	eine	ergänzende Vertrags-
 auslegung	notwendig.	Mit	dieser	wird	
ermittelt,	welche	Regelung	die	Parteien	
getroffen	hätten,	wenn	sie	diese	Rege
lungslücke	gekannt	hätten.	Dabei	sind	
auch	die	beiderseitigen	Interessen	abzu
wägen.	In	dem	zu	entscheidenden	Fall	
führte	der	BGH	aus,	dass	das	Wohnrecht	
ein	Teil der altersversorgung der	Mutter	
sei.	Im	Wege	der	ergänzenden	Vertrags
auslegung	kam	der	BGH	hier	zu	dem	Er
gebnis,	dass	der	Sohn	und	die	Mutter	
vereinbart	hätten,	dass	der	Mutter	im	
Falle	der	Vermietung	auch	die	erzielten	
Mieteinnahmen	zustehen	sollten.

Liegen	diese	Voraussetzungen	vor,	könn
te	daher	das	Sozialamt	den	Anspruch	
der	Mutter	gegen	den	Sohn	auf	Zahlung	
der	Mieteinnahmen	auf	sich	überleiten	
als	Ausgleich	dafür,	dass	die	Mutter	das	
Wohnrecht	nicht	in	Anspruch	nimmt.

Allerdings	dürfte	für	die	Mutter	bzw.	den	
Sohn	keine	Pflicht	bestehen,	die	Woh
nung	zu	vermieten.	Die	Rechtsprechung	
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hierzu	ist	aber	leider	dürftig.	Gegen	eine	
Pflicht	zur	Vermietung	spricht	jedoch,	
dass	es	sich	bei	dem	Wohnrecht	um	ein	
höchstpersönliches	Nutzungsrecht	han
delt.	Hätten	die	Parteien	die	Vermietung	
der	Wohnung	als	einen	Teil	der	Alters
sicherung	 gewollt,	 wäre	 neben	 dem	
Wohnrecht	auch	ein	Nießbrauchsrecht	
eingetragen	worden.	Denn	nur	das	Nieß
brauchsrecht	gestattet	es	dem	Be	rech
tigten,	die	Wohnung	ohne	Einverständ
nis	des	Eigentümers	zu	vermieten	und	
die	Miete	einzunehmen.	Ohne	die	aus
drückliche	Vereinbarung	 eines	 Nieß
brauchs	erscheint	eine	Pflicht	zur	Ver
mietung	nicht	angemessen.

> beispiel 2 
(abwandlung von beispiel 1):

Die	Ausgangslage	ist	mit	Beispiel	1	iden
tisch.	Allerdings	sind	sich	Mutter	und	
Sohn	darüber	einig,	dass	sie	das	einge
tragene	Wohnrecht	aufgrund	des	dauer
haften	Aufenthalts	der	Mutter	im	Pflege
heim	löschen	lassen	möchten.

Wenn	die	Mutter	auf	das	unentgeltliche	
lebenslange	Wohnrecht	verzichtet,	könn
te	das	als	schenkung	an	den	Sohn	ge
wertet	werden.	Der	Sohn	hat	dadurch	ei
nen	Vermögenszuwachs	erhalten.	Sind	
noch	keine	zehn	Jahre	seit	der	Löschung	
des	Wohnrechts	vergangen,	könnte	das	
Sozialamt	 Rückforderungsansprüche	

wegen	Verarmung	des	Schenkers	auf	
sich	überleiten.
	

!
Wichtig:	 Bevor	 eine	 ergänzende	
Vertragsauslegung	vorgenommen	

wird,	ist	genau	zu	prüfen,	welche	Rege
lungen	 im	 notariellen	 Übergabevertrag	
im	Hinblick	auf	das	Wohnrecht	getroffen	
worden	sind.

Ist	die	Übertragung	eines	Hauses	oder	
einer	Wohnung	in	Verbindung	mit	einem	
lebenslangen	unentgeltlichen	Wohn
recht	angedacht	und	geplant,	empfiehlt	
es	sich,	im	notariellen	Übergabevertrag	
genaue	Regelungen	für	den	Fall	zu	tref
fen,	dass	die	Berechtigten	das	Wohn
recht	nicht	mehr	ausüben	können.	•

> d. VermöGen des  
eHeparTners

Bevor	der	Sozialhilfeträger	Sozialhilfe	
gewährt,	muss	auch	der	Ehepartner	sein	
Vermögen	einsetzen.	Die	gesetzlichen	
Vorgaben	zum	so	genannten	Schonver
mögen	(vgl.	Seite	7	 f.)	gelten	 jedoch	
auch	für	den	Ehepartner.
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Teil 2: 
Wann sind kinder 
GeGenüber iHren elTern 
unTerHalTspflicHTiG?
Kinder	sind	nur	dann	zum	Unterhalt	ge
genüber	ihren	Eltern	verpflichtet,	wenn	
diese	bedürftig	sind,	das	heißt,	nicht	in	
der	Lage	sind,	den	Heimplatz	aus	dem	
eigenen	Einkommen	und	Vermögen	zu	
	finanzieren.	Damit	von	den	Kindern	auch	
Unterhaltszahlungen	verlangt	werden	
können,	müssen	diese	allerdings	auch	
leistungsfähig	sein.

Das	Gesetz	sieht	darüber	hinaus	eine	
rangfolge der unterhaltsberechtigten	
vor.	Bevor	ein	Kind	Unterhalt	für	seine		
Eltern	leisten	muss,	muss	es	zunächst	
möglichen	Unterhaltspflichten	gegen
über	den	eigenen	Kindern	und	(geschie
denen)	Ehegatten	nachkommen.

Ob	ein	Kind	zahlungspflichtig	ist,	wird	
immer	dann	geprüft,	wenn	der	hilfebe
dürftig	gewordene	Elternteil	Leistungen	
der	Sozialhilfe	beantragt	hat.	

Da	Sozialhilfe	immer	nachrangig	geleis
tet	wird,	prüft	der	Sozialhilfeträger	nicht	
nur,	ob	beim	Antragsteller	Bedürftigkeit	
vorliegt,	sondern	auch,	ob	Angehörige	

vorhanden	sind,	die	zum	Unterhalt	ver
pflichtet	und	leistungsfähig	sind.

Wie	sich	das	Verfahren	im	Einzelnen	ge
staltet,	wird	im	dritten	Teil	ab	Seite	29	f.	
ausführlich	erläutert.

> a. Wer isT unTerHalTs-
pflicHTiG?

Grundsätzlich	muss	zwischen	der	Unter
haltspflicht	nach	dem	Bürgerlichen	Ge
setzbuch	(BGB)	und	der	Unterhaltspflicht	
unter	sozialhilferechtlichen	Gesichts
punkten	unterschieden	werden.	

Die	Unterhaltspflicht	nach	dem	Bürger
lichen	Gesetzbuch	(BGB)	bestimmt	sich	
nach	dem	Verwandtschaftsverhältnis.	
Unabhängig	von	dem	Grad	der	Verwandt
schaft	sind	Verwandte	in	gerader	Linie	
einander	zum	Unterhalt	verpflichtet.	Ver
wandte	in	gerader	Linie	sind	nicht	nur	
	Eltern	und	Kinder,	sondern	auch	Groß
eltern	und	Enkelkinder.	Nicht	unterhalts
pflichtig	nach	dem	BGB	sind	Verwandte	
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in	der	Seitenlinie	wie	zum	Beispiel	Ge
schwister	oder	Verschwägerte.

Der	Sozialhilfeträger	kann	bürgerlich
rechtliche	Unterhaltsansprüche	des	An
tragstellers	auf	sich	überleiten.	Die	Über
leitung	von	Unterhaltsansprüchen	 ist	
	allerdings	auf	Personen	beschränkt,	die	
mit	dem	Hilfebedürftigen	im	ersten	Grad	
verwandt	sind.	demnach können im fal-
le der sozialhilfebedürftigkeit nur die 
kinder, nicht aber die enkelkinder zu 
unterhaltszahlungen herangezogen 
werden.	Geschwister	des	Hilfebedürfti
gen	können	nicht	zu	Unterhaltsleistun
gen	herangezogen	werden,	weil	sie	nicht	
in	gerader,	sondern	in	einer	Seitenlinie	
miteinander	verwandt	sind.

> b. Wie Wird das ein-
kommen des kindes  
berücksicHTiGT?

Ein	Kind	ist	nur	dann	zahlungspflichtig,	
wenn	es	leistungsfähig	ist.	Ob	jemand	
leistungsfähig	ist,	richtet	sich	nach	sei
nen	Einkommens	und	Vermögensver
hältnissen.	

i. einkommen  

Für	die	Feststellung	der	Leistungsfähig
keit	wird	grundsätzlich	das	bereinigte	
(unterhaltsrelevante)	nettoeinkommen	
ermittelt.	

Nach	dem	Zuflussprinzip	sind	sämtliche	
dem	Unterhaltspflichtigen	zukommen
den	regelmäßigen	oder	unregelmäßigen	
Einkünfte	unabhängig	vom	Rechtsgrund	
als	Einkommen	zu	betrachten.	Zum	Ein
kommen		zählen:	

•	 alle	regelmäßigen	Einnahmen	des	un
terhaltspflichtigen	Kindes	aus	selbst
ständiger	 und	 nichtselbstständiger	
Er		werbstätigkeit.	 Bei	 Selbständigen	
wird	zur	Ermittlung	der	Einkünfte	vom	
durchschnittlichen	 Gewinn	 während	
eines	Zeitraums	von	in	der	Regel	min
des	tens	 drei	 der	 letzten	 aufeinander	
folgenden	Jahren	ausgegangen.

•	 Renten	und	Pensionen	etc.		

•	 Miet	und	Pachteinnahmen

•	 Einkünfte	aus	Kapitalvermögen	

•	 Lohnersatzleistungen	 wie	 bei	spiels
weise	 Arbeitslosengeld,	 Krankengeld	
nach	 Abzug	 der	 krankheitsbedingten	
Mehrkosten	sowie	Eltern	geld	ab	300	
Euro	

•	 Taschengeld,	 das	 dem	 Unterhalts
pflich		tigen	 aus	 dem	 Einkommen	 sei
nes	Ehepartners	zusteht

•	 der	Wohnvorteil,	wenn	der	Unterhalts
pflichtige	in	einem	Eigenheim	wohnt.	
Allerdings	 geht	 es	 hier	 nicht	 um	 tat
sächlich	ersparte	Miete,	sondern	um	
den	so	genannten	relativen	Mietwert.	
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Dieser	 Mietwert	 wird	 unter	 Berück
sichtigung	der	persönlichen	und	wirt
schaftlichen	 Verhältnisse	 des	 Unter
haltspflichtigen	ermittelt	und	in	ange
messener	Höhe	angenommen.	In	der	
Praxis	 nehmen	 die	 Sozialhilfeträger	
jedoch	 regelmäßig	 einen	 Wohnwert	
in	 der	 Höhe	 an,	 die	 dem	 im	 Selbst
behalt	 enthaltenen	 Mietanteil	 ent
spricht	 (480	 Euro	 für	 Alleinstehende	
und	 860	 Euro	 für	 Verheiratete,	 aus
führlich	unter	Punkt	III	Seite	18).

	 Vom	Wohnvorteil	können	verbrauchs
unabhängige	 Kosten	 in	 Abzug	 ge
bracht	werden,	wenn	es	sich	um	Kos
ten	handelt,	die	auf	einen	Mieter	nicht	
umgelegt	werden	können.	Das	sind	
beispielsweise	Kosten	der	Verwal
tung	oder	Instandhaltungskosten.

	 Im	Elternunterhalt	können	darüber		
hinaus	auch	Zins	und	Tilgungsleistun
gen	einkommensmindernd	geltend	
gemacht	werden.	Sofern	der	Wohn
wert	die	Zins	und	Tilgungsleistungen	
für	eine	Immobilie	über	steigt,	ist	der	
Differenzbetrag	 einkommenserhö
hend	zu	berücksichtigen.	Fällt	dage
gen	die	Zins	und	Tilgungsbelastung	
höher	aus	als	der	ermittelte	Wohn
wert,	ist	der	Differenzbetrag	einkom
mensmindernd	geltend	zu	machen	(so	
der	BGH	zu	letzt	in	seinem	Beschluss	
vom	07.08.13,	Az.	XII	ZB	269/12).

ii. Wie wird das bereinigte netto-
einkommen ermittelt?    

Von	dem	so	ermittelten	Bruttoeinkom
men	können	die	folgenden	Positionen	
abgezogen	werden:

•	 Einkommens	und	Kirchensteuern,	
Solidaritätszuschlag	sowie	sonstige	
Steuern

•	 Beiträge	zur	Kranken,	Pflege,	Ren
ten	und	Arbeitslosenversicherung

•	 Fahrtkosten	zum	Arbeitsplatz

•	 berufsbedingte	Aufwendungen,	in	der	
Regel	pauschal	fünf	Prozent	des	Ein
kommens

•	 Darlehensverpflichtungen	(Berück
sichtigung	von	Zins	und	Tilgungsleis
tungen	 für	eine	 Immobilie	s.o.	bei	
Wohnwert).	Darlehensverpflichtun
gen	werden	nur	dann	einkommens
mindernd	in	Abzug	gebracht,	wenn	
sie	aus	anerkennungsfähigen	Grün
den	wie	beispielsweise	zur	Finanzie
rung	eines	Eigenheims	oder	eines	
neuen	Fahrzeuges	eingegangen	wer
den.	Schulden,	die	durch	Anschaffung	
von	Luxusgütern	 entstanden	 sind,	
können	das	Einkommen	nicht	min
dern.
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•	 Verbindlichkeiten,	die	der	Unterhalts
pflichtige	eingeht,	nachdem	er	vom	
Sozialhilfeträger	schriftlich	darüber	
informiert	worden	ist,	dass	für	den	
bedürftigen	Elternteil	Leistungen	der	
Sozialhilfe	gewährt	werden	und	dass	
der	Unterhaltsanspruch	des	Eltern
teils	gegen	das	unterhaltspflichtige	
Kind	auf	den	Sozialhilfeträger	kraft	
Gesetz	übergegangen	ist	(sog.	Rechts
wahrungsanzeige,	ausführlich	unter	
Teil	3,	Seite	30),	können	nicht	mehr	
ohne	weiteres	einkommensmindernd	
berücksichtigt	werden.	Als	unproble
matisch	ist	eine	Kreditaufnahme	nach	
Zugang	der	Rechtswahrungsanzeige	
zumindest	dann	zu	beurteilen,	wenn	
die	Kreditaufnahme	beispielsweise	
dazu	dient,	um	Reparaturkosten	an	
der	eigenen	Immobilie	oder	dem	eige
nen	Pkw	zu	bezahlen	und	die	Kosten	
hierfür	nicht	aus	dem	laufenden	Ein
kommen	oder	dem	Vermögen	finan
ziert	werden	können.

•	 Beiträge	zu	einer	zusätzlichen	Alters
vorsorge,	angemessen	bis	ca.	 fünf	
Prozent	des	Bruttoeinkommens.	Bei	
Selbständigen	können	25	Prozent	des	
nicht	sozialversicherungspflichtigen	
Einkommens	als	zusätzliche	Al	ters
rückstellung	vom	unterhaltsrelevan
ten	Einkommen	in	Abzug	gebracht	
werden.

•	 Kosten	für	Familienereignisse	wie	Ge
burt,	Heirat,	Tod

•	 Kinderbetreuungskosten

•	 Fahrtkosten,	 die	 durch	 den	 Besuch	
des	 pflegebedürftigen	 Elternteils	 im	
Heim	entstehen.

Nach	Abzug	dieser	Kosten	ergibt	sich	das	
bereinigte nettoeinkommen.

Die	 Unterhaltspflicht	 gegenüber	 den		
eigenen	Kindern	geht	der	Unterhalts
pflicht	gegenüber	den	Eltern	vor.	Sind	
Kinder	zu	versorgen,	verringert	sich	da
her	das	für	den	Elternunterhalt	relevante	
Einkommen.	Der	Bedarf	des	Kindes	ist	
den	Tabellenbedarfssätzen	der	Düssel
dorfer	Tabelle	zu	entnehmen.

i
Hinweis:	Im	Einzelfall	reichen	die	
Tabellensätze	der	Düsseldorfer	

Tabelle	nicht	aus,	um	den	Bedarf	des	un
terhaltsberechtigten	Kindes	zu	decken.	
Sofern	daneben	weitere	Kosten	wie	bei
spielsweise	Kosten	einer	Musikausbil
dung	oder	Sportkosten	sowie	Kosten	im	
Zusammenhang	 mit	 der	 schulischen	
Ausbildung	(Schulgeld,	Internatskosten,	
Nachhilfeunterricht)	bestehen,	verrin
gern	diese	Kosten	das	für	den	Elternun
terhalt	relevante	Einkommen	und	sollten	
daher	gegenüber	dem	Sozialamt	im	Ein
zelnen	dargelegt	werden.	•
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iii. Was ist der angemessene 
selbstbehalt?   

Vom	bereinigten	Nettoeinkommen	muss	
dem	Unterhaltspflichtigen	ein	angemes
sener	Betrag	als	Selbstbehalt	bleiben.	
Dabei	muss	unterschieden	werden,	ob	
der	Unterhaltspflichtige	alleinstehend	
oder	verheiratet	ist.

> alleinstehender unterhalts-
pflichtiger

Für	Alleinstehende	liegt	der	Selbstbe
halt	in	RheinlandPfalz	derzeit	bei	1.800 
euro plus die Hälfte des über 1.800 euro 
hinausgehenden einkommens	(vgl.	Re
chenbeispiel	1).	In	dem	Selbstbehalt	von	
1.800	Euro	sind	Kosten	für	Unterkunft	
und	Heizung	in	Höhe	von	480	Euro	ent
halten.

Die	Tatsache,	dass	das	über	den	Selbst
behalt	 liegende	 Einkommen	 nur	 zur		
Hälfte	herangezogen	wird,	 ist	auf	die	
Rechtsprechung	des	Bundesgerichts
hofs	zurückzuführen.	Danach	braucht	
der	Unterhaltsverpflichtete	eine	spür
bare	und	dauerhafte	Senkung	des	be
rufs	und	einkommenstypischen	Lebens
standards	nicht	hinnehmen,	wenn	er	
nicht	einen	nach	den	Verhältnissen	un
angemessenen	Aufwand	betreibt	oder	
ein	Leben	in	Luxus	führt.

> Verheirateter unterhaltspflichtiger

Bei	verheirateten	Unterhaltspflichtigen	
erhöht	sich	der	Bedarf	im	Hinblick	auf	
den	Ehegatten	um	1.440 euro,	so	dass	
der	gemeinsame	Bedarf	und	damit	der	
Selbstbehalt	des	Ehepaares	insgesamt 
3.240 euro plus die Hälfte des darüber 
hinausgehenden einkommens	beträgt.	
Allerdings	ist	ein	eigenes	Einkommen	
des	Ehegatten	darauf	anzurechnen	(vgl.	
Rechenbeispiel	2).	In	dem	Selbstbehalt	
für	den	Ehegatten	sind	Kosten	für	Unter
kunft	und	Heizung	in	Höhe	von	380	Euro	
eingerechnet.	 Im	 Familienbedarf	 von		
ins		gesamt	3.240	Euro	sind	somit	860	
Euro	für	Unterkunfts	und	Heizungskos
ten	berücksichtigt.

Neben	den	Kosten	für	Unterkunft	und	
Hei	zung	beinhaltet	der	Selbstbehalt	auch	
die	Ausgaben	für	Kleidung,	Kino	und	
Theaterbesuche,	Hobbys	und	Versiche
rungen.	Zuletzt	mit	Urteil	vom	28.07.	
2010,	Az.	XII	ZR	140/07	entschied	der	
Bundesgerichtshof	(BGH),	dass	Beiträge	
zu	Standardversicherungen	wie	z.B.	Un
fall,	Hausrat,	Rechtschutz	oder	Haft
pflichtversicherungen	aus	dem	Selbst
behalt	finanziert	werden	müssen.

i
Hinweis:	Die	dargestellten	Selbst
behalte	sind	in	den	Unterhaltsleit

linien	der	Oberlandesgerichtsbezirke	Ko
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blenz	und	Zweibrücken	festgelegt.	Wie	
der	Begriff	»Leitlinie«	bereits	aussagt,	
handelt	es	sich	nicht	um	Regelungen,	
denen	Gesetzkraft	zukommt.	Vielmehr	
kann	in	begründeten	Fällen	hiervon	ab

gewichen	werden.	Sofern	die	tatsäch
lichen	Wohn	und	Heizungskosten	den	
Selbstbehalt	überschreiten,	kann	der	
Selbstbehalt	nach	oben	angepasst	wer
den.	•

> rechenbeispiel 1 – (unverheirateter sohn):

Der	Vater	lebt	im	Heim	und	das	Sozialamt	will	den	unverheirateten	Sohn	für	Unter
haltszahlungen	heranziehen.	Dazu	muss	der	Unterhaltsbeitrag	vom	Sozialamt	fest
gestellt	werden.

Angaben	in	Euro
lebensbedarf des Vaters:		 Monatliche	Heimkosten	 	 3.200,00	

hiervon abzuziehen:	 Rente	des	Vaters	 	 1.200,00
	 Leistungen	der	Pflegeversicherung	 	 1.262,00	
	 (bei	Pflegegrad	3)

ungedeckter bedarf		 	 	 738,00

unterhaltsanspruch		 Einkommen	des	Sohnes	
gegen den sohn: 	 nach	Abzug	von	Steuern	und	
	 Sozialversicherungsbeiträgen	 	 3.000,00

hiervon abzuziehen:	 ständige	Lasten	(Kreditraten,	
	 Fahrtkosten	etc.)	 	 500,00

bereinigtes einkommen:	 	 	 2.500,00

hiervon abzuziehen: 	 Mindestselbstbehalt	 	 1.800,00

betrag, der den selbstbehalt übersteigt 	 	 700,00

davon vom sohn die Hälfte zu leisten (50 prozent-regelung) 
50	Prozent	von	700	Euro	 	 	 350,00

differenz (zahlt	der	Sozialhilfeträger)	738	Euro		350	Euro	 	 388,00

der sohn hat sich an den offenen Heimkosten mit einem betrag  
in Höhe von 350 euro zu beteiligen.
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> rechenbeispiel 2 – (verheirateter sohn):

Der	Sohn	ist	verheiratet	und	verfügt	nach	Abzug	von	Steuern,	Sozialversicherungs
beiträgen	und	sonstigen	ständigen	Lasten	(Fahrtkosten,	Kreditraten,	etc.)	über	ein	
bereinigtes	Einkommen	in	Höhe	von	3.000	Euro.	Seine	Ehefrau	verfügt	über	ein	eige
nes	bereinigtes	Einkommen	in	Höhe	von	1.500	Euro.	Das	Ehepaar	ist	kinderlos.

Angaben	in	Euro
Bereinigtes	Einkommen	Sohn:	 	 	 3.000,00
Bereinigtes	Einkommen	Ehefrau:		 	 1.500,00

bereinigtes familieneinkommen:  4.500,00

Der	Anteil	des	Sohnes	am	Familieneinkommen	beläuft	sich	auf		
66,7	Prozent.	Die	Ehefrau	trägt	mit	einem	Anteil	von	33,3	Prozent	
zum	Familieneinkommen	bei.

Von	dem	bereinigten	Familieneinkommen	der	Eheleute	ist	der		
Selbstbehalt	in	Höhe	von	insgesamt	3.240	Euro	abzuziehen		
(1.800	Euro	+	1.	440	Euro).	Der	ermittelte	Betrag	ist	um	den	Vorteil		
des	Zusammenlebens	zu	mindern.	Diese	sogenannte	Haushalts
ersparnis	wird	pauschal	mit	10	Prozent	abgezogen.

Bereinigtes	Familieneinkommen:	 	 4.500,00	
abzüglich	Familienselbstbehalt:	 	 	 3.240,00	
ergibt	 	 	 1.260,00	
abzüglich	Haushaltsersparnis	10	Prozent:	 	 126,00	
ergibt	 	 	 1.134,00

berechnung individueller familienselbstbehalt:
1/2	von	1.134,00	Euro:	 	 	 567,00	
zuzüglich	Familienselbstbehalt:	 	 +	 3.240,00	
ergibt   3.807,00

Individueller	Familienselbstbehalt:	 	 3.807,00
anteil sohn	am	Familienselbstbehalt	(66,7	Prozent):	 	 2.539,27
Anteil	Ehefrau	am	Familienselbstbehalt	(33,3	Prozent):	 	 1.267,73
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iV. Haftung von Geschwistern   

Sind	mehrere	Kinder	unterhaltspflichtig,	
wird	ihre	Leistungsfähigkeit	anteilig	er
rechnet,	wobei	ihre	jeweiligen	Einkom
mens	und	Vermögensverhältnisse	be
rücksichtigt	werden.	Das	bedeutet,	dass	
das	Kind,	das	am	meisten	verdient,	auch	
den	größten	Anteil	am	Unterhaltsbedarf	
der	Eltern	oder	eines	Elternteils	zu	leis
ten	hat.

> beispiel 1:

Der	Sohn	verfügt	über	ein	bereinigtes	
Nettoeinkommen	 in	 Höhe	 von	 2.000	
Euro,	das	bereinigte	Nettoeinkommen	
seiner	Schwester	beläuft	sich	auf	800	
Euro.	Nach	Abzug	des	Selbstbehaltes	in	
Höhe	von	1.800	Euro	verbleibt	dem	Sohn	
noch	ein	Nettoeinkommen	in	Höhe	von		
200	Euro,	das	er	zur	Hälfte,	also	mit	100	
Euro,	für	den	Elternunterhalt	einsetzen	

muss,	sofern	in	dieser	Höhe	ungedeckte	
Heimkosten	bestehen.

Das	Nettoeinkommen	seiner	Schwester	
liegt	bereits	deutlich	unter	dem	Selbst
behalt	von	1.800	Euro.	Sie	muss	daher	
keine	Unterhaltszahlungen	an	die	Eltern	
leisten.

> beispiel 2:

Die	ungedeckten	Heimkosten	der	Eltern	
belaufen	sich	auf	500	Euro.	Der	Sohn	
verfügt	über	ein	bereinigtes	Nettoein
kommen	in	Höhe	von	2.000	Euro.	Nach	
Abzug	des	Selbstbehaltes	in	Höhe	von	
1.800	Euro	verbleiben	200	Euro,	die	zur	
Hälfte	zum	Unterhalt	eingesetzt	werden	
müssen.

Seine	Schwester	hat	ein	bereinigtes	Net
toeinkommen	in	Höhe	von	1.900	Euro.	
Nach	Abzug	des	Selbstbehaltes	verbleibt	

zu zahlender elternunterhalt:
Bereinigtes	Einkommen	Sohn:	 	 	 3.000,00	
abzüglich	Anteil	am	Familienselbstbehalt	 	 2.539,27
ergibt   460,73
 
Der	Sohn	hat	sich	mit	einem	Unterhaltsbeitrag	in	Höhe	von		460,73	Euro	an	den		
ungedeckten	Heimkosten	seines	Vaters	in	Höhe	von		738,00	Euro	zu	beteiligen.	Die	
Differenz	von		277,27	Euro	(	738,00		460,73)	zahlt	der	Sozialhilfeträger.
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ihr	ein	Einkommen	in	Höhe	von	100	Euro,	
das	sie	ebenfalls	zur	Hälfte	zum	Eltern
unterhalt	einsetzen	muss.

Für	die	ungedeckten	Heimkosten	in	Höhe	
von	500	Euro	muss	der	Sohn	mit	100	Euro	
und	die	Tochter	mit	50	Euro	haften.	Für	
die	ungedeckten	350	Euro	tritt	auf	An
trag	das	Sozialamt	ein.

> beispiel 3:

Die	ungedeckten	Heimkosten	belaufen	
sich	auf	300	Euro.	Der	Sohn	hat	ein	be
reinigtes	Nettoeinkommen	in	Höhe	von	
2.000	Euro.	Nach	Abzug	des	Selbstbe
haltes	verbleibt	ihm	ein	Einkommen	in	
Höhe	von	200	Euro,	so	dass	er	unter	Be
rücksichtigung	der	50	ProzentRegelung	
100	Euro	zum	Elternunterhalt	einsetzen	
müsste.

Seine	Schwester	verfügt	über	ein	berei
nigtes	 Nettoeinkommen	 in	 Höhe	 von	
2.300	Euro.	Nach	Abzug	des	Selbstbe
haltes	verbleibt	ihr	ein	Einkommen	in	
Höhe	von	500	Euro.	 In	Höhe	von	250	
Euro	müsste	sie	für	die	Heimkosten	auf
kommen.

Da	die	ungedeckten	Heimkosten	aber	
nur	bei	300	Euro	liegen,	müssen	die	Ge
schwister	nur	entsprechend	ihrer	Quote	
am	Gesamtbetrag	Unterhaltszahlungen	
leisten.

Verteilmasse =  350 euro
(100	Euro	des	Sohnes	und		
250	Euro	der	Tochter)	

Quote des sohnes:  
100	/	350	x	100	=	28,57	%	
Quote	der	Tochter:		
250	/	350	x	100	=	71,43	%

unterhaltsquote:
Der	Sohn	muss	von	den	300	Euro	an	
ungedeckten	Heimkosten	28,57	Prozent	
übernehmen	(=		85,71	Euro).
Die	Tochter	muss	hiervon	71,43	Prozent	
tragen	(=		214,29	Euro).

V. sind schwiegersöhne und 
schwiegertöchter unterhalts-
pflichtig?    

Schwiegersöhne	oder	Schwiegertöchter	
sind	nicht	unterhaltspflichtig.	Das	Ein
kommen	 des	 Schwiegerkindes	 (Ehe
gatte	des	Unterhaltspflichtigen)	kann		
jedoch	nach	der	Rechtsprechung	des	
Bundesgerichtshofes	(BGH)	bei	der	Un
terhaltsberechnung	 des	 Unterhalts
pflichtigen	unter	Umständen	mitberück
sichtigt	werden.
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Folgende	Fallkonstellationen	sind	denk
bar:

1. »überdurchschnittliches  
einkommen« des ehegatten

Von	einem	überdurchschnittlichen	Ein
kommen	spricht	man,	wenn	das	gemein
same	Einkommen	der	Eheleute	weit	über	
dem	Mindestselbstbehalt	in	Höhe	von		
3.240	Euro	liegt.	In	diesem	Fall	wird	ein	
Kind	auch	dann	zum	Unterhalt	herange
zogen,	wenn	sein	Teil	des	Einkommens	
unter	dem	Mindestselbstbehalt	liegt.	
Begründet	wird	das	mit	der	Annahme,	
dass	das	Einkommen	des	besser	verdie
nenden	Ehegatten	zum	eigenen	Famili
enunterhalt	 ausreicht	 und	 somit	 das	
Kind	zumindest	in	gewissem	Umfang	Un
terhalt	leisten	kann.	

Bislang	war	umstritten,	ob	die	vom	Bun
desgerichtshof	mit	Urteil	vom	28.07.	
2010	entwickelte	Berechnungsweise	für	
die	Fälle,	in	denen	das	unterhaltspflich
tige	Kind	über	höhere	Einkünfte	als	sein	
Ehegatte	verfügt	und	die	in	dieser	Bro
schüre	mit	dem	Rechenbeispiel	Nr.	2	dar
gestellt	wird,	auch	dann	gilt,	wenn	das	
unterhaltspflichtige	Kind	geringere	Ein
künfte	als	sein	Ehegatte	hat.

Mit	Urteil	vom	05.02.2014	hat	der	Bun
desgerichtshof	entschieden,	dass	diese	
Rechenmethode	auch	für	die	Fälle	an

zuwenden	ist,	in	denen	das	unterhalts
pflichtige	Kind	geringere	Einkünfte	als	
sein	Ehegatte	erzielt.

fazit: Verfügt	das	unterhaltspflichtige	
Kind	über	ein	geringes	Einkommen,	das	
unter	dem	Selbstbehalt	von	1.800	Euro	
liegt	und	übersteigt	das	gemeinsame	
Einkommen	der	Eheleute	bei	weitem	den	
Familienselbstbehalt	von		3.240	Euro,	ist	
für	die	Berechnung	des	Unterhaltsan
spruchs	entsprechend	dem	Rechenbei
spiel	Nr.	2	(Seite	20)	zu	verfahren.

2. »unterhaltspflichtiges kind ohne 
einkommen« (Taschengeld)

Hat	das	unterhaltspflichtige	Kind	kein		
eigenes	Einkommen	und	das	Nettoein
kommen	des	Ehepartners	liegt	über	dem	
Mindestselbstbehalt	in	Höhe	von	3.240	
Euro,	kann	auch	das	Einkommen	des	
Schwiegerkindes	für	die	Unterhaltsbe
rechnung	herangezogen	werden.	Grund:	
Der	Ehepartner	ohne	eigenes	Einkom
men	hat	einen	Anspruch	auf	Taschengeld	
in	Höhe	von	5	bis	7	Prozent	des	aus	dem	
Einkommen	des	Ehepartners	zur	Ver
fügung	stehenden	Nettoeinkommens.

Von	diesem	Taschengeld	musste	bisher	
die	Hälfte	für	den	Unterhalt	der	Eltern	
eingesetzt	werden.	Diesen	Grundsatz	
hat	der	Bundesgerichtshof	(BGH)	in	ei
nem	neuen	Urteil	fallen	gelassen	und	
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neue	(ziemlich	komplizierte)	Berech
nungskriterien	vorgegeben	(Urteil	vom	
12.12.2012,	XII	ZR	43/11;	geringfügig	
korrigiert	durch	Urteil	vom	01.10.2014,	
XII	ZR	133713).

Nach	diesen	Kriterien

•	 richtet	sich	die	Höhe	des	Taschengel
des	nach	der	Höhe	des	Familienunter
halts.

•	 gehört	 ein	 Teil	 des	 Taschengeldan
spruchs	zum	geschützten	Einkommen	
und	 ist	 nicht	 für	 den	 Elternunterhalt	
einzusetzen.

Bei	der	Berechnung	des	Familienunter
halts	ist	vom	bereinigten	Nettoeinkom
men	des	Ehegatten	(Bruttolohn	abzüg
lich	Steuern	und	Sozialversicherungs
beiträge	zuzüglich	Steuererstattungen)	
auszugehen.	Von	dem	errechneten	Be
trag	sind	ferner	berufsbedingte	Aufwen
dungen,	Kosten	einer	zusätzlichen	Kran
kenversicherung	und	Aufwendungen	für	
eine	zusätzliche	Altersvorsorge	in	Abzug	
zu	bringen.

anmerkung:	Zur	Höhe	der	Aufwendun
gen	für	eine	zusätzliche	Altersvorsorge	
stellte	der	BGH	klar,	dass	der	Ehegatte	
des	unterhaltspflichtigen	Kindes	für	die	
eigene altersvorsorge mehr als die üb-
lichen 5 prozent seines bruttojahres-
einkommens	aufwenden	darf,	wenn	ein		

höherer	Betrag	unter	Berücksichtigung	
des	individuellen	Lebensstandards	an
gemessen	ist.	(Im	vom	Gericht	zu	ent
scheidenden	Fall	verfügte	der	Ehemann	
über	ein	bereinigtes	Nettoeinkommen	in	
Höhe	von	3.000	Euro	wobei	er	400	Euro	
monatlich	für	eine	zusätzliche	Altersvor
sorge	aufwendete.	Die	Höhe	des	Sparbe
trages	wurde	vom	BGH	nicht	beanstan
det.)

Hinzuzurechnen	ist	dann	wiederum	der	
Wohnwert	einer	eigenen	und	selbstbe
wohnten	Immobilie.

!
achtung:	Der	Wohnwert	einer	ei
genen	Immobilie	ist	zwar	bei	der	

Ermittlung	des	Familienunterhalts	zu	be
rücksichtigen.	Der	BGH	stellte	aber	klar,	
dass	dieser	Wohnwert	bei	der	Ermittlung	
des	Elternunterhalts	keine	Berücksichti
gung	zu	finden	hat,	wenn	das	zum	Unter
halt	verpflichtete	Kind	über	keinerlei	Ein
künfte	verfügt.	•

Neben	dem	Wohnvorteil	sind	grundsätz
lich	auch	Kapitaleinkünfte	dem	Netto
einkommen	hinzu	zu	rechnen.	Das	gilt	
nur	dann	nicht,	wenn	die	Zinsen	nicht	
ausgeschüttet	werden	und	dem	Famili
enunterhalt	zufließen,	sondern	zur	Kapi
talerhöhung	verwendet	werden.

Bei	der	Berechnung	des	aus	dem	Ta
schengeld	zu	zahlenden	Unterhalts	ist	
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nach	den	Ausführungen	des	BGH	zu	be
achten,	dass	ein	Selbstbehalt	aus	dem		
Taschengeldanspruch	in	Höhe	von	5	bis	
7	 Prozent	 des	 derzeitigen	 Familien
selbstbehaltes	abzüglich	der	Haushalts

ersparnis	(3.240	Euro		324	=	2.916	Euro)	
geschütztes	Einkommen	ist	und	für	den	
Elternunterhalt	nicht	eingesetzt	werden	
muss.	

> beispiel:
(gerechnet	mit	einem	Taschengeld	von	5	Prozent	vom	Familienunterhalt)

Bereinigtes	Einkommen	Ehegatte	 4.000,00	Euro	

Familieneinkommen	 4.000,00	Euro	

Taschengeldanspruch
5%	von	4.000	Euro	=		 200,00	Euro

selbstbehalt aus Taschengeld
Familienselbstbehalt:	3.240	Euro
Abzgl.	10	%	Haushaltsersparnis	(3.240	–	324):		 2.916,00	Euro																		

5	%	von	2.916	Euro	(= Taschengeldselbstbehalt) 		 145,80	Euro	

200,00	Euro	–	145,80	Euro	=	54,20	Euro
Halbteilungsgrundsatz:	1/2	von	54,20	Euro		 27,10 euro

Nach	dem	vorstehenden	Beispiel	hätte	das	unterhaltspflichtige,	verheiratete,	ein
kommenslose	Kind	monatlich	27,10	Euro	zum	Elternunterhalt	zu	leisten.
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> c. Wie Wird das  
Ver möGen des kindes  
berücksicHTiGT?

Unterhaltspflichtige	 Kinder	 müssen	
grundsätzlich	auch	ihr	Vermögen	für	den	
Unterhalt	ihrer	Eltern	verwerten.	Aus
nahmen	sind	möglich,	wenn	das	Vermö
gen	geschützt	oder	eine	Verwertung	un
zumutbar	ist.	Dies	ist	beispielsweise	der	
Fall,	wenn	durch	die	Verwertung	der	ei
gene	angemessene	Lebensunterhalt	des	
Unterhaltspflichtigen,	seines	Ehepart
ners	oder	seiner	Kinder	gefährdet	wäre.	
Das	Vermögen	 des	 Schwiegerkindes	
kann	für	die	Finanzierung	des	Unterhal
tes	nicht	herangezogen	werden.

i. kann das eigenheim gefährdet 
sein?     

Das	Eigenheim	des	Unterhaltspflichti
gen	 ist	 geschützt,	 wenn	 es	 von	 ihm	
selbst genutzt	wird.	Auch	ein	vermiete-
tes objekt	ist	geschützt,	wenn	die	Ver
wertung	unwirtschaftlich	wäre.	Das	ist	
beispielsweise	dann	der	Fall,	wenn	für	
den	Verkauf	eines	Hauses,	das	dem	Un
terhaltspflichtigen	Miete	einbringt,	am	
Markt	nur	ein	geringer	Wert	erzielt	wür
de.	Vermögen	und	Vermögenswerte,	die	
beim	Hilfebedürftigen	nicht	berücksich
tigt	werden,	muss	auch	das	Kind	nicht	
zum	Unterhalt	einsetzen.

ii. Welche weiteren Vermögenswer-
te dürfen nicht angetastet werden?   

•	 Rücklagen	für	Notfälle	und	unvorher
gesehene	 Ausgaben.	 Über	 die	 Höhe	
ist	 im	 Einzelfall	 zu	 entscheiden.	 Sie	
kann	nicht	pauschal	festgesetzt	wer
den.

•	 Ersparnisse	 für	 Anschaffungen:	 Die	
An		schaffungen	 müssen	 den	 Lebens
verhältnissen	 des	 unterhaltspflichti
gen	 Kindes	 entsprechen,	 zum	 Bei
spiel	die	Neuanschaffung	eines	PKW

•	 Ersparnisse,	 die	 zum	 Bestreiten	 des	
Lebensunterhalts	nötig	sind;	dies	ist	
in	der	Regel	bei	geringen	Einkommen	
der	Fall

•	 Nach	 der	 Rechtsprechung	 des	 Bun
desgerichtshofes	 ist	 ein	 Ansparbe
trag	geschützt,	der	bei	einer	Sparrate	
von	 monatlich	 bis	 zu	 5	 Prozent	 des	
Bruttoeinkommens	erreicht	wird.

	 Selbständige	 können	 insgesamt	 25	
Prozent	des	nicht	sozialversicherungs
pflichtigen	 unterhaltsrelevanten	 Ein
kommens	für	die	Altersvorsorge	auf
wenden.	 Mit	 welcher	 Anlageform		
Al	tersvorsorgevermögen	 angespart	
wird,	ist	unerheblich.
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	 Zur	Berechnung	des	Schonvermögens	
sind	 laut	 BGH	 5	 Prozent	 des	 letzten	
sozialversicherungspflichtigen	 Brut
toeinkommens	(bei	Selbständigen	25	
Prozent)	 ab	 Vollendung	 des	 18.	 Le
bensjahres	bis	zum	Berechnungszeit
punkt	mit	4	Prozent	zu	verzinsen.	Das	
so	gebildete	Altersvorsorgevermögen	
bleibt	 im	 Rahmen	 des	 Elternunter
halts	unangreifbar.

	 Der	BGH	hat	darüber	hinaus	in	einer	
wichtigen	 Entscheidung	 vom	 07.08.	
2013,	Az.:	XII	ZB	269/12	klargestellt,	
dass	 der	 Wert	 einer	 angemessenen,	
selbstbewohnten	 Immobilie	 auf	 das	
Schonvermögen	 eines	 seinen	 Eltern	
gegenüber	unterhaltspflichtigen	Kin
des	 nicht	 angerechnet	 werden	 darf.	
Das	 führt	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass		
unterhaltspflichtige	 Kinder	 mit	 einer	
eigenen	 Immobilie	 in	gleicher	Weise	
Altersvorsorgevermögen	 nach	 der	
vorstehenden	 Berechnungsmethode	
aufbauen	 dürfen	 wie	 unterhalts
pflichtige	Kinder	ohne	Immobilienbe
sitz.

i
Hinweis:	Steht	das	unterhalts
pflichtige	 Kind	 bereits	 im	 Ren

tenbezug	 (nach	 Erreichen	 der	 Regel
altersgrenze),	wird	das	Altersvorsorge
vermögen	nicht	mehr	geschont.	Unter	
Berücksichtigung	des	Lebensstandards	
des	unterhaltspflichtigen	Kindes	sowie	

dem	Sinn	und	Zweck	des	Vorsorgever
mögens	ist	im	Einzelfall	zu	entscheiden,	
in	welchem	Umfang	das	Vermögen	zum	
Unterhalt	herangezogen	werden	kann.	
Sofern	mit	dem	gebildeten	Schonvermö
gen	der	Lebensstandard	im	Rentenbe
zug	gesichert	werden	soll,	ist	das	Schon
vermögen	zu	verrenten.	Das	bedeutet,	
dass	das	gebildete	Vermögen	unter	Be
rücksichtigung	der	durchschnittlichen	
Lebenserwartung	auf	die	Monate	verteilt	
wird.

iii. unbillige Härte    

Bei	»unbilliger	Härte«	entfällt	die	Unter
haltspflicht,	auch	wenn	das	Kind	leis
tungsfähig	ist.	Das	Vorliegen	einer	unbil
ligen	Härte	muss	immer	individuell	ge
prüft	 und	 festgestellt	 werden.	 Eine	
unbillige	Härte	liegt	beispielsweise	vor,	
wenn	Eltern	ihre	Kinder	vernachlässigt	
oder	misshandelt	haben	oder	früher	ih
ren	eigenen	Unterhaltspflichten	nicht	
nachgekommen	sind.	In	solchen	Fällen	
haben	Eltern	ihren	Anspruch	auf	Unter
halt	unter	Umständen	verwirkt,	so	dass	
ein	solcher	auch	nicht	auf	den	Sozialhil
feträger	übergehen	kann.
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IV. Kann die Unterhaltspflicht steu-
erlich geltend gemacht werden?  

Der geleistete Unterhalt zur Unterstüt
zung kranker Angehöriger kann steuer
lich als außergewöhnliche Belastung  
abgesetzt werden, wenn der Unterhalt 
einen bestimmten Prozentsatz des Ein
kommens übersteigt.

V. Was passiert beim Tod des 
So zi alhilfeempfängers mit dem 
Erbe?     

Stirbt der Sozialhilfeempfänger, müssen 
die Erben die Kosten der Sozialhilfe er
setzen, die innerhalb der letzten zehn 
Jahre vor dem Erbfall vom Sozialhilfeträ
ger gezahlt worden sind und die einen 
Betrag von 2.292 Euro übersteigen. Die
se Ersatzpflicht der Erben ist jedoch auf 
den Wert des Nachlasses beschränkt. 
Das bedeutet, dass die Erben nicht mit 
ihrem eigenen Einkommen und Vermö
gen für die Kosten der Sozialhilfe auf
kommen müssen, sondern nur mit dem 
ererbten Vermögen. Das bedeutet auch, 
dass die Erben das Vermögen des Ver
storbenen einsetzen müssen, das zu 
Lebzeiten des Erblassers zum sogenann
ten Schonvermögen gehört hat (vgl. Sei
te 7 f.).

Der Sozialhilfeträger kann den Ersatz der 
Kosten allerdings nicht verlangen, wenn 
folgende Voraussetzungen vorliegen:

• der Erbe ist der Ehegatte bzw. Lebens
partner des Sozialhilfeempfängers

oder

• der Erbe war mit dem Verstorbenen 
verwandt und hat bis zu seinem Tod 
nicht nur vorübergehend mit ihm zu
sammengelebt und ihn gepflegt und 
der Wert des Nachlasses liegt unter 
einem Betrag von 15.340 Euro.

Diese Ausnahme gilt jedoch nur für die 
Fälle, in denen die sozialhilfeberechtigte 
Person nach einem Heimaufenthalt bis 
zu ihrem Tod wieder zu Hause gepflegt 
worden ist.

Im Übrigen besteht der Anspruch auf 
Kostenersatz auch dann nicht, wenn dies 
für den Erben unter Berücksichtigung 
des Einzelfalles eine besondere Härte 
bedeuten würde.
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> a. anTraG

Hilfe	zur	Pflege	muss	bei	dem	Sozialamt	
beantragt	werden,	in	dessen	Einzugsbe
reich	der	Hilfebedürftige	vor	Umzug	ins	
Pflegeheim	seinen	Wohnsitz	hatte.	Sie	
wird	frühestens	ab	dem	Tag	der	Antrag
stellung,	 also	 nicht	 rückwirkend	 ge
währt.	Daher	sollte	der	Antrag	rechtzei
tig	gestellt	werden.

Vorzulegen	sind	folgende	Unterlagen:

•	 Personalausweis,	bei	Vertretung	
durch	Angehörige	zusätzlich	
Vollmacht	oder	Betreuerausweis

•	 letzter	Bescheid	über	Leistungen		
der	Pflegekasse

•	 Kontoauszüge,	in	der	Regel	der	
letzten	drei	Monate	vor	Aufnahme		
ins	Heim	bzw.	Beginn	der	Hilfe	zur	
Pflege.	Unter	Umständen	kann	für		
10	Jahre	rückwirkend	ein	Nachweis	
verlangt	werden.

•	 Nachweis	über	die	Höhe	der	Ein
künfte,	Rentenbescheide,	Pensions
nachweise,	Sonderzahlungen,	
sonstige	Einkünfte

•	 Nachweis	über	vorhandenes	
Ver	mögen,	zum	Beispiel	Sparbücher,	
Wertpapiere,	Kraftfahrzeug	oder	
Grundbesitz,	Policen	von	Lebensver
sicherungen	einschließlich	Beitrags
nachweis	und	Rückkaufwerte	usw.	
sowie

•	 Nachweis	über	die	Höhe	der	zu	
zahlenden	bzw.	vor	Heimaufnahme	
zu	zahlenden	Unterkunftskosten	
(Mietvertrag	u.	ä.)

•	 Bestattungsvorsorgevertrag	falls	
vorhanden

•	 Sterbeurkunde	bei	Tod	eines	
Unterhaltspflichtigen

•	 Scheidungsurteil	bei	Scheidung		
vom	Ehegatten

Teil 3: 
Wie kann man Hilfe zur pfleGe 
beanTraGen?
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> B. VerfAhren

Nachdem der Antrag auf Sozialhilfeleis-
tungen beim örtlich zuständigen Sozial-
hilfeträger gestellt worden ist, prüft das 
Sozialamt, ob der Antragsteller sozialhil-
febedürftig ist. Außerdem wird geprüft, 
ob unterhaltspflichtige Personen (Ehe-
gatte, Kinder) vorhanden sind. Sofern 
unterhaltspflichtige Personen ermittelt 
werden, versendet der Sozialhilfeträger 
an diese Personen eine sogenannte 
rechtswahrungsanzeige (auch Überlei-
tungsanzeige). In dieser Rechtswah-
rungsanzeige weist der Sozialhilfeträger 
darauf hin, dass Unterhaltsansprüche 
bis zur Höhe der geleisteten Sozialhilfe 
auf den Sozialhilfeträger kraft Gesetz 
übergehen. Das bedeutet, dass der Sozi-
alhilfeträger nunmehr an Stelle des Sozi-
alhilfeempfängers Unterhaltsansprüche 
gegen dessen Ehegatten oder Kinder 
geltend machen kann. Die Überleitungs-
anzeige ist kein Verwaltungsakt, so dass 
hiergegen kein Widerspruch eingelegt 
oder Klage erhoben werden kann.

Mit der Überleitungsanzeige verbindet 
der Sozialhilfeträger regelmäßig das 
Auskunftsverlangen. Hierbei handelt es 
sich um die Aufforderung des Sozialhil-
feträgers, Auskunft über Einkünfte und 
Vermögen zu erteilen und entsprechen-
de Nachweise vorzulegen. Nicht nur der 
Unterhaltspflichtige, sondern auch sein 

Ehepartner bzw. Lebenspartner ist zur 
Auskunft verpflichtet.

Sofern nicht innerhalb der vom Sozialhil-
feträger gesetzten Frist Auskunft gege-
ben wird, kann der Auskunftsanspruch 
mit Zwangsmaßnahmen wie zum Bei-
spiel einem Zwangsgeld durchgesetzt 
werden. Ist absehbar, dass die Frist nicht 
eingehalten werden kann, weil beispiels-
weise Belege noch eingeholt werden 
müssen, empfiehlt es sich, eine Fristver-
längerung beim Sozialhilfeträger zu be-
antragen. Gegen das Auskunftsverlan-
gen des Sozialhilfeträgers kann Wider-
spruch eingelegt werden.

Von der Überleitungsanzeige zu unter-
scheiden ist der sogenannte Überlei-
tungsbescheid. Will der Sozialhilfeträ-
ger beispielsweise aus einer widerrufe-
nen Schenkung Regress geltend machen, 
gehen diese Ansprüche anders als der 
Unterhaltsanspruch nicht kraft Gesetzes 
auf ihn über. Vielmehr muss der Sozial-
hilfeträger in diesem Fall einen entspre-
chenden Verwaltungsakt, also einen 
Überleitungsbescheid, erlassen. Auch 
gegen diesen kann Widerspruch einge-
legt werden.

Hat der Sozialhilfeträger alle Unterlagen 
geprüft, erlässt er gegenüber dem An-
tragsteller einen Bescheid, in dem er ihm 
mitteilt, ob und in welcher Höhe die be-
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antragte	Sozialhilfe	gewährt	wird.	Ist	der	
Antragsteller	mit	dieser	Entscheidung	
nicht	einverstanden,	kann	er	gegen	den	
Bescheid	Widerspruch	einlegen.

Sofern	der	Sozialhilfeträger	die	Heim
kosten	ganz	oder	teilweise	übernimmt,	
rechnet	er	diese	Kosten	mit	dem	Heim
träger	direkt	ab.

Stellt	 der	 Sozialhilfeträger	 eine	Ver
pflichtung	zu	Unterhaltszahlungen	fest,	
erhält	der	Unterhaltspflichtige	eine	Zah
lungsaufforderung	des	Sozialhilfeträ
gers.	Kommt	der	Unterhaltspflichtige	
dieser	Zahlungsaufforderung	nicht	nach,	
weil	nach	seiner	Ansicht	keine	Unter
haltsverpflichtung	oder	zumindest	nicht	
in	der	festgesetzten	Höhe	besteht,	muss	
der	Sozialhilfeträger	den	Unterhalts
pflichtigen	vor	dem	Zivilgericht	(Amtsge
richt)	verklagen,	um	einen	vollstreckba
ren	Titel	zu	erhalten.	Da	es	um	familien
rechtliche	Unterhaltsleistungen	geht,	ist	
das	Amtsgericht	zuständig.

i
Hinweis:	Die	dargestellten	Werte	
gehen	von	der	aktuellen	Recht

sprechung	 des	 Bundesgerichtshofes	
(BGH),	 den	 Empfehlungen	 des	 Deut
schen	Vereins	für	öffentliche	und	private	
Fürsorge	für	die	Heranziehung	Unter
haltspflichtiger	in	der	Sozialhilfe	sowie	
den	für	RheinlandPfalz	derzeit	gelten
den	und	verfügbaren	Sozialhilferichtlini
en	aus.	Sie	geben	lediglich	eine	Orientie
rung,	inwieweit	unterhaltspflichtige	Kin
der	ihr	Einkommen	und	Vermögen	für	
den	Elternunterhalt	einzusetzen	haben.	
Im	Einzelfall	wird	die	Bewertung	durch	
den	zuständigen	Sozialhilfeträger	vorge
nommen,	der	stets	die	individuellen	Ver
hältnisse	zu	berücksichtigen	hat.	•
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dingliche rechte: Als	dingliche	Rechte	
bezeichnet	man	Rechte,	die	gegen	jeden	
Dritten	wirken	(zum	Beispiel	Rechte	aus	
Eigentum).	Sie	werden	daher	auch	als	
absolute	Rechte	bezeichnet.	Im	Gegen
satz	hierzu	gibt	es	relative	Rechte,	die	
sich	nur	gegen	bestimmte	Personen	rich
ten	(zum	Beispiel	Rechte	aus	Schadens
ersatzansprüchen).

gesamtschuldnerische Haftung: Hier
von	spricht	man,	wenn	mehrere	Perso
nen	eine	Leistung	in	der	Weise	schulden,	
dass	 jeder	verpflichtet	 ist,	die	ganze	
Leistung	zu	erbringen,	der	Gläubiger	die	
Leistung	aber	nach	seinem	Belieben	von	
jedem	der	Schuldner	ganz	oder	zum	Teil	
fordern	darf.	Sämtliche	Schuldner	blei
ben	verpflichtet,	bis	die	ganze	Leistung	
erbracht	ist.	Wird	die	Leistung	von	einem	
Schuldner	ganz	erbracht,	kann	dieser	je
doch	von	den	anderen	Schuldnern	einen	
Ausgleich	verlangen.	Dabei	müssen	die	
jeweiligen	Anteile	der	Verpflichtung	be
rücksichtigt	werden.

kapitalvermögen, einkünfte aus: Hierzu	
gehören	nach	dem	Einkommensteuer
gesetz	unter	anderem	Gewinnanteile,	
Bezüge	aus	Aktien,	Zinsen	aus	Geldanla
gen	oder	aus	Hypotheken	und	Grund

schulden	und	Erträgeaus	Versicherungs
leistungen.

nießbrauch: Von	Nießbrauch	spricht	
man,	wenn	z.	B.	der	Eigentümer	einer	Im
mobilie	oder	eines	Grundstücks	einem	
Dritten	das	Recht	einräumt,	diese	Sache	
umfassend	zu	nutzen	und	auch	Einkünf
te	damit	zu	erzielen.	In	der	Praxis	kann	
das	so	aussehen,	dass	z.	B.	eine	Mutter	
ihr	Eigentum	an	einer	Immobilie	auf	ih
ren	Sohn	überträgt	und	gleichzeitig	mit	
ihm	als	dem	neuen	Eigentümer	vertrag
lich	vereinbart,	dass	sie	das	Recht	hat,	
die	Immobilie	zu	vermieten	und	die	Miet
erträge	zu	vereinnahmen.

regelbedarfsstufe: Um	das	Existenzmi
nimum	einer	hilfsbedürftigen	Person	zu	
gewährleisten,	muss	der	Sozialhilfeträ
ger	den	notwendigen	Lebensunterhalt	
decken.	Dieser	umfasst	insbesondere	
die	Ernährung,	die	Bekleidung,	die	Kör
perpflege,	notwendige	Hausratsgegen
stände,	Haushaltsenergie	und	Heizung,	
eine	 angemessene	 Unterkunft	 sowie	
persönliche	Bedürfnisse	des	täglichen	
Lebens.	Der	gesamte	notwendige	Le
bensunterhalt	ergibt	den	monatlichen	
Regelbedarf.	Dieser	ist	in	Regelbedarfs
stufen	unterteilt,	die	bei	Kindern	und	Ju

Glossar
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gendlichen	altersbedingte	Unterschiede	
und	bei	erwachsenen	Personen	deren	
Anzahl	im	Haushalt	sowie	die	Führung	
eines	Haushalts	berücksichtigen.	Die	
bundesdurchschnittlichen	Regelbedarfs
stufen	werden	unter	Berücksichtigung	
von	Stand	und	Entwicklung	von	Netto
einkommen,	Verbraucherverhalten	und	
Lebenshaltungskosten	ermittelt.	Grund
lage	hierfür	sind	die	tatsächlichen	Ver
brauchsausgaben	unterer	Einkommens
gruppen,	die	durch	Einkommens	und	
Verbrauchsstichproben	nachgewiesen	
werden.

schenkung: Die	Schenkung	ist	eine	Zu
wendung,	durch	die	jemand	aus	seinem	
Vermögen	einen	anderen	bereichert	und	
beide	Teile	darüber	einig	sind,	dass	die	
Zuwendung	unentgeltlich	erfolgt.

Verwandte in gerader linie und in der 
seitenlinie: Die	Verwandtschaft	ist	die	
auf	blutmäßiger	Abstammung	beruhen
de	Verbindung	mehrerer	Personen.	Ehe
gatten	sind	daher	zum	Beispiel	nicht	mit
einander	verwandt.	Verwandtschaft	in	
gerader	Linie	liegt	bei	Personen	vor,	die	
voneinander	abstammen	(zum	Beispiel	
Großeltern,	Eltern,	Kinder).	Verwandte	in	
der	Seitenlinie	sind	Personen,	die	von	
derselben	dritten	Person	abstammen	
(zum	Beispiel	Geschwister,	Tanten/On
kel,	Nichten/	Neffen,	Cousin/Cousine).

Wohnrecht: Das	Wohnrecht	ist	die	Be
fugnis	einer	Person,	ein	Gebäude	oder	
einen	Teil	hiervon	unter	Ausschluss	des	
Eigentümers	als	Wohnung	zu	benutzen.
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